
Hygieneschutzkonzept 
 

für den Verein 
 

 

 
 

TuS Prien Turnabteilung 
 
 
Eltern-Kind-Turnen 
Kinderturnen 4-6 J. 
Geräteturnen Mädchen 6-9 J. 
Mädchen und Bubenturnen 6-10 J. 
Leistungsturnen Mädchen 6-10 J. 
Leistungsturnen Mädchen ab 10 J. 
Akrobatik 
Cheerleading Peewees 6-11 J. 
Cheerleading Juniors ab 12 J. 
Step-Aerobic, Aerobic BBP, Joyrobic 
Funktionsgymnastik Pilates 
Männerturngruppe (Volleyball) 
Präventive Wirbelsäulengymnastik, Orthopädisches Turnen 
Damengymnastik, Männergymnastik 
Volleyball 
Trampolinturnen 
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Grundsätzliches 

o Dieses Hygienekonzept basiert auf der Grundlage der Hygienekonzept-Empfehlung des 
BLSV vom 21.05.2021 und der 
 

o Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV)  
vom 05. Juni 2021  
 
§ 12 Sport, Abs. (1), 2. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-
Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung ge-
stattet. 

o Dieses Hygienekonzept gilt für alle Gruppen der Turnabteilung (siehe Deckblatt). 

 
Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist 
sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Perso-
nal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 
untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigsei-
fe und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung 
und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) – sowohl im Indoor- 
als auch im Outdoor-Bereich.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung. Die sanitären Einrichtungen werden mind. einmal täglich gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Übungsleitern oder Sportlern selbstständig gereinigt und 
desinfiziert.  

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. 
Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trai-
ner/Übungsleiter hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen.  
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o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 
mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Masken-
pflicht (FFP2).   

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
Fahrzeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 
selbstständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu 
können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein aus-
reichender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). 
Dies gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine 
Maske zu tragen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen 
auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist si-
chergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m jederzeit eingehalten werden kann. In 
Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.  

 

 
 
 
 
 

Prien, 07.06.2021      
Ort, Datum      Unterschrift Vorstand Turnabteilung 


